
BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT DES KANTONS SOLOTHURN 

Verkehrsbeschränkung in Nunningen 
G relli ngerstrasse 

Innere Engi - Eichelbergerstrasse, ausserorts 

Gestützt auf§ 5 lit. d) der kantonalen Verordnung über den Strassenverkehr vom 3. März 1978 verfügt 
das Bau- und Justizdepartement: 

Wegen Unterhaltsarbeiten (Felsreinigung) an der Grellingerstrasse in Nunningen sind im 
erwähnten Strassenabschnitt folgende Verkehrsmassnahmen erforderlich: 

Die Durchfahrt in beiden Fahrtrichtungen wird zeitweise eingeschränkt (lntervallsperrung). 

Der Verkehr wird mittels Verkehrsdienst geregelt. 

Der Postautodienst ist gewährleistet. 

Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 50 km/h verfügt. 

Dauer: 

Montag, 7. April 2025 bis Mittwoch, 16. April 2025 
Werktags von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
Wartezeit bis zu 20 Minuten 

Die Signalisation wird durch den Unternehmer im Einvernehmen mit dem Strassenunterhalt Kreis 
111, Dornach, und der Kantonspolizei, Abteilung Verkehrstechnik, vorgenommen. 

Die zuständigen Polizeiorgane werden mit der Verkehrskontrolle beauftragt. 

Solothurn, 27. März 2025 kai/fls Bau- und Justizdepartement 
Der Kantonsingenieur 

i.v'. ~/ 
Roger Schilrr V 

zur Publikation im eAmtsblatt am 27. März 2025 

AZ Medien AG (per E-Mail an: azeiger@chmedia.ch), mit der Bitte um Publikation in der Woche 13 
im Wochenblatt für das Schwarzbubenland und das Laufental unter der Gemeinde 
Nunningen 
Rechnungsadresse: 
Zuständig: 
Referenz: 

Amt für Finanzen, DLZ Kreditoren, Barfüssergasse 24, 4509 Solothurn 
Stefan Kaiser 
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